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Motion
über eine frühere Festsetzung des Abstimmungs-
programms

eröffnet am 2. Dezember 2008

Der Regierungsrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen dahingehend
anzupassen, dass die anAbstimmungsterminen effektiv zur Abstimmung gelan-
genden kantonalen Vorlagen mindestens drei Monate imVoraus bekannt gegeben
werden müssen.

Begründung:
Das Bundesgesetz über die politischen Rechte verpflichtet den Bundesrat, mindes-
tens vier Monate vor demAbstimmungstermin festzusetzen, welche Vorlagen zur
Abstimmung gelangen. Im Kanton Luzern ist die Anordnung gesetzlich geregelt.
Gemäss Stimmrechtsgesetz werden kantonale Abstimmungen spätestens am 48.Tag
vor demAbstimmungstag angeordnet, fürWahlen beträgt diese Frist 69 Tage.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass diese Frist zu kurz ist. Um eine Mei-
nungsbildung zu ermöglichen, benötigen Parteien einen erheblichen Vorlauf. Partei-
leitungen müssen einenAntrag an die Delegiertenversammlungen stellen. Einladun-
gen an die Delegiertenversammlungen haben rechtzeitig zu erfolgen, und die
Delegierten müssen ausreichend Zeit haben, sich über das Thema zu informieren.
Da nach der Fassung der Parole schliesslich auch noch der Abstimmungskampf zu
organisieren ist, erschwert eine späte Festlegung des Abstimmungsprogramms die
Arbeit der Parteien unverhältnismässig. Liegen noch, wie bei der Abstimmung im
Februar, Feiertage dazwischen, verschärft sich das Problem zusätzlich.

Mit einer früheren Festsetzung, zum Beispiel drei Monate vor demAbstim-
mungstermin, wäre der basisdemokratische Prozess der Meinungsbildung innerhalb
der politischen Gruppierungen garantiert. Kantonale Vorlagen könnten durch die
Delegiertenversammlungen parallel mit den eidgenössischenVorlagen behandelt
werden.Andernfalls besteht die Gefahr, dass nicht mehr Delegiertenversammlun-
gen eine Parole fassen, sondern nur noch Parteivorstände.
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